
 
Über § 47d Abs. 3 BImSchG wird die Mitwirkung der Öffentlichkeit an der Erstellung von 
Lärmaktionsplänen ausdrücklich gefordert. Vom 22.12.2010 bis einschließlich 31.01.2011 wurde 
der Öffentlichkeit Gelegenheit gegeben, sich am Aufstellungsverfahren zu beteiligen. Von Seiten 
der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. Die Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie die benachbarten Gemeinden wurden mit Schreiben vom 06.12.2010 
um ihre Äußerung bis zum 21.01.2011 gebeten. Insgesamt wurden zwei Stellungnahmen 
abgegeben. Die Stellungnahme der Stadt Remscheid ist Gegenstand dieses 
Tagesordnungspunktes, über die Anregungen und Bedenken von Straßen.NRW wird unter TOP 
6.2 beraten und entschieden. 
 
Die Aufstellung des Lärmaktionsplanes wird von der Stadt Remscheid grundsätzlich begrüßt, 
jedoch wird angeregt, eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 vorzunehmen sowie den 
Schwerlastverkehr auf der B 229 einzuschränken. Hierdurch werden u.a. Entlastungswirkungen 
für den Lenneper Stadtraum unterstellt. Weiterhin wird eine Reaktivierung des Schienenverkehrs 
als potentielle Maßnahme des Lärmaktionsplanes empfohlen.  
 
Auf der Grundlage des § 45 Straßenverkehrsordnung (StVO) können die Straßenverkehrs-
behörden innerhalb geschlossener Ortschaften im Einvernehmen mit der Gemeinde zum Schutz 
der Bevölkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unterstützung einer geordneten städtebaulichen 
Entwicklung Verkehrsbeschränkungen anordnen. Dazu gehört insbesondere in Wohngebieten mit 
starkem Fußgänger- und Fahrradverkehr die Einrichtung von Tempo-30-Zonen. Ausgenommen 
von derartigen Anordnungen sind Straßen des überörtlichen Verkehrs und Vorfahrtstraßen. Auf 
den Straßen des überörtlichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) und weiteren 
Hauptverkehrsstraßen bündelt sich der weiträumige und innerörtliche Verkehr und entlastet 
gleichzeitig die Wohngebiete. Einer Geschwindigkeitsbegrenzung steht auf diesen Straßen in der 
Regel deren besondere Verkehrsfunktion entgegen. Eine Absenkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit von derzeit 50 km/h auf 30 km/h auf der B 229 ist aufgrund der 
hohen Verkehrsbelegung (18.175 Kfz/24 h) und des Schwerlastanteils nicht möglich. 
Eine Verunstetigung des Verkehrsflusses mit vermehrten Beschleunigungs- und 
Verzögerungsvorgängen wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit die Folge.  
 
Eine Einschränkung des Schwerlastverkehrs ist ebenfalls nicht realisierbar. Die Sicherheit und 
Leichtigkeit des Verkehrs muss gewährleistet sein. Beschränkungsmaßnahmen für den 
Schwerlastverkehr würden zwangsläufig zu Verlagerungseffekten im Nebennetz führen. Eine 
Verkehrsverlagerung auf das nachgeordnete Straßennetz ist sowohl aus 
städtebaulichen, verkehrskonzeptionellen wie auch aus lärmtechnischen Gründen nicht 
sinnvoll. Hauptzielstellung der kommunalen Verkehrsplanung ist es, die 
Hauptverkehrsbelastung auf einen leistungsfähigen Straßenzug zu konzentrieren, um 
die Betroffenheiten möglichst gering zu halten. Mit der Bündelung von Kfz-Verkehr auf 
vorzugsweise weniger sensible Straßenabschnitte erfährt in der Regel eine ohnehin 
bereits lärmbelastete Situation einen begrenzten Zuwachs an Verkehrsbelastung. Die 
Mehrbelastung an Lärm fällt allerdings deutlich geringer aus als die Lärmminderung in 
sensiblen Bereichen des übrigen Erschließungsnetzes. Die Zielstellung der Bündelung 
der Verkehrsströme trifft in besonderem Maße auch für den LKW-Verkehr zu. 
Alternativrouten im Nebennetz gibt es im Stadtgebiet nicht, so dass die B 229 als 
einzige Trasse verbleibt. 
 



Einer Reaktivierung des Schienenverkehrs können nur geringe Chancen auf Erfolg 
gegeben werden. In der Vergangenheit wurde nicht nur in der Stadt Radevormwald, 
sondern auch in vielen anderen Gemeinden des Oberbergischen Kreises, das alte 
Schienennetz zu einem kohärenten Rad- und Wanderwegenetz umgebaut, mit der 
Folge, dass die Schieneninfrastruktur und ehemalige Bahnhöfe nicht mehr zur 
Verfügung stehen. Auch wenn eine Wiederaufnahme nicht irreversibel ist, so ist diese 
doch nur mit sehr hohem finanziellen Aufwand durchführbar. Erschwerend kommt hinzu, 
dass das Streckennetz nicht mehr komplett zur Verfügung steht. Durch den Bau der 
Wuppertalsperre wurden Streckenabschnitte überstaut.  


